
Häufig gestellte Fragen (FAQ)

FAQ 4 –  Investmentbanken und Wirtschaftsprüfer

F: Bei der Tätigkeit von Investmentbanken und Wirtschaftsprüfern kann es vorkommen,
dass personenbezogene Daten ohne Wissen und Einwilligung des Betroffenen verarbeitet
werden. Unter welchen Voraussetzungen ist das mit den Grundsätzen des „sicheren
Hafens“ - Informationspflicht, Wahlrecht und Auskunftsrecht (notice, choice and access)  -
vereinbar?

A: Investmentbanken oder Wirtschaftsprüfer können personenbezogene Daten ohne Wissen
des Betroffenen nur verarbeiten, soweit und solange das aufgrund gesetzlicher, oder  im
öffentlichen Interesse liegender Erfordernisse notwendig ist, und können das auch in
anderen Fällen, wenn die Anwendung der Grundsätze ihren legitimen Interessen
zuwiderlaufen würde. Legitim sind u. a. die Kontrolle von Unternehmen auf Erfüllung
ihrer gesetzlichen Pflichten, die Prüfung ihrer Rechnungslegung und die Wahrung der
Vertraulichkeit von Information betreffend mögliche Übernahmen, Fusionen und Joint
Ventures sowie ähnliche Vorgänge, die von Investmentbanken oder Wirtschaftsprüfern
abgewickelt werden.


